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Umweltnews – Herbst 2005

Der Recyclinghof Ebbs hinter dem Ge-
meindeamt hat ganzjährig mit Ausnah-
me von Feiertagen jeweils montags von
13.00 bis 17.00 Uhr (in der Sommer-
zeit bis 18.00 Uhr) und freitags von 7.00
bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00
Uhr geöffnet.

Am Montag, den 17. Oktober 2005 ist
der Recyclinghof aufgrund der Altkleider-
sammlung ganztägig von 7.00 bis 12.00
Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr geöff-
net.

Öffnungszeiten beim Recyclinghof Ebbs

Der Recyclinghof der Gemeinde Ebbs.
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Wohin mit dem Baum- und Hecken-
schnitt sowie den Balkonblumen?
Bitte liefern Sie Ihr Häckselgut nur zu
den angegebenen Zeiten zu den Sam-
melstellen. Eine Anlieferung ist auch
bereits ab dem Vorabend bis zum Häck-
seltermin möglich. Auf Wunsch können
Sie Ihr verarbeitetes Häckselgut wieder
mitnehmen, ansonsten wird es von der
Gemeinde kompostiert.

Häckseltage Herbst 2005

Der Gemeindebauhof beim Häckseln von Baum- und Strauchschnitt.

Falls Sie über keine Transportmöglich-
keit zum Häckselplatz verfügen, kann
gegen Bezahlung der Maschinenring
oder der Gemeindebauhof angefordert
werden (Anmeldungen werden im Ge-
meindeamt von Herrn Kronbichler, Tel.:
05373/42202-24 entgegengenom-
men). Kosten: je angefangene halbe
Stunde: € 14,50 inkl. 10 % USt..

Bitte achten Sie darauf, dass das Häck-
selgut keine Steine, große Wurzeln und
Abfälle enthält!

Zusätzlich ist der Gemeinderecyclinghof
an jedem Montag von 13.00–17.00 Uhr
(Sommerzeit: 13.00–18.00 Uhr), Freitag
von 7.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr
für die Strauchgutanfuhr geöffnet.

Sollten Sie eine ganze Hecke etc. zu
entfernen haben, kann unser Großhäcks-
ler auch direkt bei Ihnen gegen Verrech-
nung eingesetzt werden.

Bitte alles, was gehäckselt werden
kann, nicht im Wald sondern nur über
die Gemeinde entsorgen!

Der Gemeindebauhof fährt für Sie
wieder kostenlos nachstehende
Sammelstellen an:

Dienstag, den 11.10.2005
13.00–14.00 Uhr

Kaiseraufstieg/Kaiserbach,
Sammelstelle vis à vis Gogl
(ehemalige Bushaltestelle)

14.30–15.30 Uhr
Kaiserbach/Innsiedlung,
Sammelstelle unter der
Autobahnbrücke

15.45–16.45 Uhr
Eichelwang/Waldeck,
Sammelstelle Kinderspielplatz
in Waldeck

Mittwoch, den 12.10.2005
7.30–8.00 Uhr

Mühltal, etc., Sammelstelle
bei der Sennerei Mühltal

8.30–9.15 Uhr
Oberweidach, Sammelstelle vor
Spielplatz Oberweidach

9.45 - 10.15 Uhr
Feldberg etc., Sammelstelle beim
Gasthaus Heubach/Parkplatz

10.45 - 11.45 Uhr
Oberndorf, Sammelstelle
beim Gasthaus Sattlerwirt,
Parkplatz bei Gschnaller

13.45 - 16.00 Uhr
Ebbs-Dorf,
Sammelstelle beim Recyclinghof
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Elektroaltgeräteverordnung
Elektrogeräte wie Waschmaschinen,
Kühlschränke, Computer, Fernseher,
Handys etc., sind ein fester Bestandteil
in unserem Alltag geworden, was auch
die stark ansteigende Menge an zu ent-
sorgenden Elektro-Altgeräten zeigt.
Aus diesem Grund hat das Bundesmini-
sterium eine Verordnung erlassen, die
die Entsorgung dieses Elektronik-
schrotts ab dem 13. August 2005 re-
gelt. Die wichtigsten Inhalte dieser Ver-
ordnung sind:

Ziel der Elektroaltgeräteverordnung
(kurz: EAG-VO):
Die Behandlung, Verwertung und umwelt-
gerechte Entsorgung von Elektroaltgerä-
ten. Viele Geräte können ohne fachge-
rechte Entsorgung die Umwelt schädi-
gen. Andere Altgeräte wiederum enthal-
ten wertvolle Rohstoffe (z.B. Eisen, Alu-
minium, Kupfer), die bei der Verwertung
wieder zurück gewonnen werden können.

Verantwortung liegt bei den Herstellern:
Jene Unternehmen, die Elektroaltgerä-
te in Österreich herstellen oder nach
Österreich importieren, sind auch für
deren Sammlung und Entsorgung verant-
wortlich. Die Kosten dafür sind entwe-
der im Produktpreis enthalten oder es
ist vom Konsumenten eine extra ausge-
wiesene Entsorgungsgebühr beim Kauf
des neuen Gerätes zu entrichten.

Definition und Kennzeichnung:
Elektroaltgeräte sind nach der Verord-
nung „Geräte, die zu ihrem ordnungsge-
mäßen Betrieb elektrischen Strom oder
elektromagnetische Felder benötigen”.
Alle diese Geräte sind ab dem 13.Au-
gust 2005 mit einer durchgestrichenen
Abfalltonne gekennzeichnet, was darauf
hinweist, dass diese nicht über den
Sperr- bzw. Restmüll entsorgt werden
dürfen.

Wohin also mit den Elektroaltgeräten?
Alte Elektro- und Elektronikgeräte aus
Haushalten können Sie wie bisher im
Recyclinghof Ebbs während der Öff-
nungszeiten abgeben. Seit dem 13. Au-
gust 2005 fallen bei der Abgabe der
Geräte keine zusätzlichen Kosten an!
Für Gewerbebetriebe sind für die näch-
ste Zeit bezirksweise Übernahmestellen
in Planung, zu denen die EAG ebenfalls
kostenlos angeliefert werden können.

Mit diesem Symbol
sind ab sofort alle
neuen Elektrogeräte
gekennzeichnet

Die Auszahlungsanträge vom Umweltforum Haushalt, die jedem Haushalt zugesandt wurden,
liegen auch im Gemeindeamt Ebbs kostenlos auf. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an oder
kommen Sie während der Öffnungszeiten ins Gemeindeamt. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mit der neuen EAG-VO entfällt die
Pflicht, beim Kauf eines Kühlgerätes
einen Entsorgungsgutschein (Kühl-
schrank-Pickerl) mitzukaufen. Auch für
Altgeräte ist die Entsorgung seit 13.
August kostenlos. Für Kühlschrank-Pik-
kerl, die noch nicht eingelöst wurden,
erhalten Sie Ihr Geld zurück.

Wie funktioniert die
Geld-Zurück-Aktion?
Das Umweltforum Haushalt (UFH, zu-
ständig für diese Aktion) hat an jeden

Haushalt Auszahlungsanträge versen-
det. Solche Anträge liegen bei Bedarf
auch in Ihrer Gemeinde zur kostenlo-
sen Entnahme auf (siehe Bild). Füllen
Sie den Antrag aus und senden Sie ihn
ans UFH retour.
Sollten Sie Fragen zum Antrag haben
oder Hilfe beim Ausfüllen benötigen,
wenden Sie sich bitte ans Umweltamt
der Gemeinde, Herrn Helmut Kronbich-
ler, telefonisch oder persönlich wäh-
rend der Amtszeiten (Tel. 05373/
42202-24).

Das Kühlschrank-Pickerl – Holen Sie sich Ihr Geld zurück!
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Folgende 5 Kategorien der Elektro- und Elektronikaltgeräte sind getrennt zu sammeln:

Elektrogroßgeräte:
• Waschmaschinen
• Wäscheschleudern
• Geschirrspüler
• Wäschetrockner
• Herde und Backöfen
• elektr. Heizgeräte

und Heizkörper
• elektr. Ventilatoren
• Bügelmaschinen
• Kompressoren
• Luftbefeuchter
• Mischmaschinen
• elektr. Rasenmäher
• Ölradiatoren
• Raumentfeuchter
• Dunstabzugshauben
• Hochdruckreiniger
• Laubgebläse

udgl.

Kühlgeräte:
• Kühlschränke
• Gefrierschränke
• Gefriertruhen
• sonstige Geräte

zur Kühlung
• Klimageräte
• Kühl- und Gefrier-

kombinationen
• elektr. Kühlboxen
• udgl.

Bildschirme:
• EDV-Bildschirme
• Fernsehgeräte
• Flachbildschirme
• TV-Kombinationen
• udgl.

Elektrokleingeräte:
• Staubsauger
• Bügeleisen
• Toaster
• Mixer
• Nähmaschinen
• Trockenhauben
• Mundduschen
• Kaffee- und

Teemaschinen
• Friteusen
• Haartrockner
• elektr. Zahnbürsten
• Rasierapparate
• Wecker
• Waagen
• Babykostwärmer
• Babyfon
• Dampfreiniger
• digitale

Fieberthermometer
• Eierkocher
• Entsafter
• Diaprojektoren
• Haarschneidegeräte
• Heizdecken
• Mikrowellenherde

• Armbanduhren
• Wanduhren
• Insektenkiller
• Plattengriller
• Wetterstationen
• Computer
• Notebooks
• Scanner
• Drucker
• Tastaturen
• PC-Geräte
• Rechenmaschinen
• Computerspiele-

konsolen
• Mobiltelefone
• Schnurlostelefone
• Anrufbeantworter
• Faxgeräte
• Fotoapparate
• Ladegeräte
• Netzgeräte
• Bandschleifer
• Bohrmaschinen
• Handhobel-

maschinen
• Elektromotoren
• elektr. Kettensägen

• Fernsteuerungen
• Funksprechgeräte
• Garagentorantriebe
• elektr. Gartengriller
• Heckenscheren
• HiFi-Anlagen
• Verstärker
• Radios
• CD-, DVD-Player
• Videorekorder
• Kopfhörer
• Lautsprecher
• Mikrofone
• Satellitenanlagen
• Zimmerantennen

mit Verstärker
• Lockenstäbe
• elektr.

Schreibmaschinen
• elektr.

Zimmerbrunnen
• bestimmte Spiel-

zeuge mit Batterie-,
Akku- o. Netzbetrieb

• udgl.

Gasentladungs-
lampen:
• Energiesparlampen
• Leuchtstofflampen
• Metalldampflampen
• Quecksilber-

dampflampen
• Solarleuchten
• UV-Lampen
• udgl.

• Alarmanlagen
• Auto-GPS
• Autoradios
• Festbrennstoff-

Öfen
• gasbetriebene

Geräte (Backofen,
Backrohr)

• Boiler

• elektr. verstellbare
Tische und Betten

• Möbel mit
Beleuchtung

• Druckluft-
werkzeuge

• benzinbetriebene
Gartengeräte
bzw. Kettensägen

• Globusse
beleuchtet

• Brand- und
Rauchmelder

• Computerspiele
• Speicherkarten für

Digitalkameras
• Drucker- und

Tonerkartuschen

Nicht der EAG-Verordnung unterliegen folgende Gegenstände:
• Dampfduschen
• Steckdosen-

verteiler
• Kabelrollen
• EDV-Ver-

längerungskabel
• Glückwunsch-

karten mit Musik

• Schlüsselanhänger
mit Batterie

• Fitnessgeräte
• Rudergeräte
• Stepper
• Heimtrainer
• Hausantennen
• Zimmerantennen

ohne Verstärker

• Fahrräder
• elektr. Nassrasierer
• Lauflernwägen

mit Spielbrett
• Gesellschaftsspiele

mit Batterie
• Spielzeuge mit

Batteriebetrieb
(Puppen, Spiel-

werkzeuge,
beleuchtetes
Puppenhaus,
Plüschtiere,
Spielküchen, etc.)

• sprechende
Lese- und
Lernbücher

• udgl.

Helmut Kronbichler

Tel. 05373/42202-24, Fax 42202-23,
umwelt@ebbs.tirol.gv.at
www.ebbs.tirol.gv.at

Bei Fragen
wenden sie
sich bitte ans
Umweltamt der
Gemeinde Ebbs:
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Erneut wird im Herbst eine Altkleider-
sammlung von der Firma Daka durchge-
führt. Dabei wird der Gemeinde ein Groß-
container zur Verfügung gestellt, der am
Freitag, den 14. und am Montag den 17.
Oktober im Recyclinghof zur Abgabe der
Altkleider während der Öffnungszeiten
(Freitag von 7.00 - 12.00 und von 13.00
- 17.00 Uhr und Montag von 7.00 -
12.00 und von 13.00 - 18.00 Uhr) be-
reitgestellt wird. Zur Vorsammlung der
Altkleider werden eigene Sammelsäcke
zur Verfügung gestellt, die ab Anfang
Oktober im Gemeindeamt aufliegen und
zu unseren Öffnungszeiten abgeholt
werden können. Es werden nur Altklei-
der angenommen, die ausschließlich in
diesen Sammelsäcken angeliefert wer-
den. Andere Säcke, insbesondere
schwarze oder sonstige uneinsehbare
Müllsäcke werden nicht angenommen.
Die Altkleider müssen sauber und trok-
ken verpackt werden.

Abgeben können Sie: Gebrauchte, aber
noch tragbare Erwachsenen- und Kinder-
bekleidung aller Art, Strickwaren, noch

Altkleidersammlung am 14. und 17. Oktober 2005
tragbare Erwachsenen- und Kinderschu-
he paarweise gebündelt, sowie Haus-
haltstextilien wie Bettwäsche, Leintücher
oder Bettbezüge.

Keinesfalls zur Sammlung darf: Ver-
schmutzte Kleidung, Stoffreste aller Art,
Schneiderabfälle, gebrauchte Lappen,

Vorhänge, Schischuhe, Schlittschuhe,
Inline-Skates, Steppdecken, Federbet-
ten, Polster und Matratzen. Sollte ver-
unreinigte oder unbrauchbare Ware an-
geliefert werden, die nicht im Vorfeld
aussortiert wird, muss die Gemeinde die
Kosten für die Entsorgung tragen.

Die Biomüllabfuhr der Gemeinde erfolgt
wie jedes Jahr in den Herbst- und Win-
termonaten ab dem 07. November 2005
wieder zweiwöchentlich (21.11.2005,
05.12.2005, 19.12.2005,…).

Die Gemeinde ersucht Sie, in den Win-
termonaten den Biomüll erst am Tag der
Abholung bereitzustellen, da es anson-

Biomüllabfuhr
sten immer wieder vorkommt, dass der
Biomüll in den Kübeln und Tonnen ein-
friert und eine Entleerung dadurch un-
möglich oder nur erschwert erfolgen
kann.
Wenn Sie noch nicht bei der Biomüllab-
fuhr der Gemeinde angemeldet sind und
Ihnen die Eigenkompostierung im Gar-
ten zu aufwändig ist, melden Sie sich
im Gemeindeamt bei Herrn Helmut Kron-

bichler (Tel.: 05373/42202-24). Dort
erhalten Sie Informationen über das
Sammelsystem, Kosten, etc.

Aus Bioabfällen kann bei richtiger Kom-
postierung wertvolle Komposterde ge-
wonnen werden. Außerdem ist es ge-
setzlich verboten, den Biomüll über die
Restmülltonne zu entsorgen! Interessan-
ter Link hierzu: www.kompost-tirol.at.
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Vorankündigung über
geänderte Müllabfuhr
und Öffnungszeiten in

der Weihnachtszeit

Der Müllabfuhrtermin am 8.12.2005
wird aufgrund des Feiertages (Maria
Empfängnis) voraussichtlich auf Frei-
tag, den 9.12.2005, verlegt.
Der Recyclinghof ist anstatt am Mon-
tag, 26.12.2005 am Dienstag,
27.12.2005, von 13.00-17.00 Uhr
geöffnet.
Am Freitag, 6.1.2006 (Hl. 3 Könige)
ist der Recyclinghof geschlossen.

Detaillierte Informationen zu den Ent-
sorgungsterminen über die Weih-
nachtsfeiertage und den Jahreswech-
sel (Öffnungszeiten Recyclinghof,
Müllabfuhr, etc.) erhalten Sie im Ge-
meindeblatt “Winter 2005”.

Das Umweltamt im Internet
Auf der Homepage der Gemeinde Ebbs:
www.ebbs.tirol.gv.at finden Sie unter
GEMEINDEAMT-Verwaltung-Abteilungen-
Umweltamt Informationen über die rich-
tige Trennung und Entsorgung von Ab-
fällen, Müllabfuhrtarife und -termine so-

wie Tipps zur richtigen Kompostierung.
Weiters gibt es dort Links zu Gesetzes-
texten und interessanten Umweltseiten,
Ankündigungen von Umweltaktionen in
der Gemeinde, etc.

Bürgerservice rund um die Uhr …
… finden Sie online auf
www.ebbs.tirol.gv.at

Derzeit verfügbare Services:
Amtliche Termine
Förderungsansuchen
Gebühren- und Abgabeninfo
Gemeindezeitung online
Müllabholzeiten
Online-Formulare
Sonn- und Feiertagsdienste
Wasserzählerstandserfassung

NEU:
Steuerkonto ONLINE

Einblick auf das eigene
Steuerkonto in der Gemeinde
Die Vorschreibungen werden
elektronisch zugestellt


